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Zusatzbedingungen Erdbebenversicherung ZBEB18.01 

1 Grundsatz 

Die Police, insbesondere die Leistungsübersicht 

Erdbebenversicherung, ist für die Versicherungs-

leistungen und Selbstbehalte massgebend. An-

sonsten gelten die Allgemeinen Vertragsbedingun-

gen (AVB) und allfällige Besondere Bedingungen 

(BB). 

2 Erdbebenschäden 

Ein Schaden liegt vor, wenn der versicherte Gegen-

stand: 

 Betriebsfahrhabe;

durch eine versicherte Gefahr: 

 Erdbeben;

 Vulkanische Eruptionen;

direkt oder indirekt beschädigt oder zerstört wurde. 

Nicht versichert sind Schäden: 

 durch Erschütterungen, welche ihre Ursache im

Einsturz künstlich geschaffener Hohlräume ha-

ben oder im Zusammenhang mit anderen künst-

lichen Eingriffen stehen. In Zweifelsfällen ent-

scheidet der Schweizerische Erdbebendienst,

ob es sich um ein tektonisches Ereignis handelt;

 verursacht durch Wasser aus Stauseen oder

sonstigen künstlichen Wasseranlagen;

 an Gebäuden und Anlagen, in denen Kernener-

gie, nuklearer Brennstoff oder nuklearer Abfall

aus der Verwendung nuklearer Brennstoffe pro-

duziert oder gelagert oder mit solchen Stoffen

umgegangen wird. Der Ausschluss erstreckt

sich jedoch nicht auf Spitäler, Schulen, Universi-

täten, Industrieunternehmen oder weitere Ge-

bäude, in denen für die medizinische Behand-

lung sowie zu Mess-, Prüf-, Lehr-, und For-

schungszwecken mit radioaktiven Stoffen umge-

gangen wird.

3 Weitere Bestimmungen 

Leistungen anderer Versicherer gehen Leistungen 

aus dieser Deckung vor. 

4 Begriffsdefinition 

Begriffe in kursiver Schrift werden in den Allgemeinen 

Vertragsbedingungen (AVB) im Kapitel 

Begriffsdefintionen in alphabetischer Reihenfolge 

erläutert. 


